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Dekret
zum Gesetz über die Organisation der Gerichte
(Gerichtsorganisationsdekret, GOD)1

Vom 22. Februar 2001

GS 34.0216 – Vademekum dieses Erlasses

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf § 4 Absatz 3, § 9 Absatz
4 und § 56 des Gerichtsorganisationsgesetzes vom 22. Februar 2001 , be-2

schliesst:

A. Organisation des Kantonsgerichts

§ 1 Abteilungen, Zusammensetzung

  Das Kantonsgericht besteht aus folgenden drei Abteilungen:1 3

a. Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht;

b. Abteilung Zivilrecht;

c. Abteilung Sozialversicherungsrecht;

d. Abteilung Strafrecht.

 Die Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht gliedert sich in die Fünfer-2

kammer und das Präsidium.

 Die Abteilung Zivilrecht gliedert sich jeweils in die Dreierkammer und das3

Präsidium.4

 Die Abteilung Strafrecht gliedert sich jeweils in die Fünferkammer, die Dreier-3 bis

kammer und die Präsidien.5

 Die Abteilung Sozialversicherungsrecht gliedert sich in die Dreierkammer und4

das Präsidium.

 Die Fünferkammern tagen mit dem Präsidium und 4 Richterinnen oder Richtern,5

die Dreierkammern mit dem Präsidium und 2 Richterinnen oder Richtern.
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B. Zahl der Gerichtskammern und der Gerichtsmitglieder

§ 2 Kantonsgericht1

 Die Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht besteht aus einem vollamtli-1

chen Präsidium und sechs Richterinnen und Richtern.

 Die Abteilung Zivilrecht besteht aus einem vollamtlichen Präsidium und ins-2

gesamt vier Richterinnen und Richtern.2

 Die Abteilung Strafrecht besteht aus zwei Präsidien mit einem Gesamtpensum2bis

von 170 Prozent und insgesamt acht Richterinnen und Richtern.3

 Die Abteilung Sozialversicherungsrecht besteht aus zwei Präsidien mit einem3

Gesamtpensum von 130 Prozent und sechs Richterinnen und Richtern.4

 Aus der Mitte der Abteilungspräsidien wird ein Kantonsgerichtspräsidium mit4

einem zusätzlichen Pensum von 40% bestellt.5

 Ein Abteilungspräsidium kann auf mehrere Personen aufgeteilt werden. Die5

Präsidien einer Abteilung können dem Ausschuss des Kantonsgerichts einen
gemeinsamen Antrag über eine andere Aufteilung des Pensums stellen.

 Bei Uneinigkeit der Präsidien bestimmt der Ausschuss, welches der Präsidien6

die geschäftsführenden Aufgaben innerhalb der Abteilung wahrnimmt.

§ 3 Bezirksgerichte

 Das Bezirksgericht Arlesheim besteht aus vier Gerichtskammern mit je einem1

vollamtlichen Präsidium und insgesamt 18 Richterinnen und Richtern.

 Das Bezirksgericht Laufen besteht aus einer Gerichtskammer mit einem teilamt-2

lichen Präsidium von 70 Prozent eines Vollamtes und sechs Richterinnen und
Richtern.6

 Das Bezirksgericht Liestal besteht aus einer Gerichtskammer mit zwei Präsidien3

mit einem Gesamtpensum von 160 Prozent und sechs Richterinnen und Rich-
tern. Die Geschäftsleitung des Kantonsgerichts legt die Verteilung des Gesamt-
pensums nach Anhören der beiden Präsidien fest.

 Das Bezirksgericht Sissach besteht aus einer Gerichtskammer mit einem4

teilamtlichen Präsidium mit einem Pensum von 50 Prozent eines Vollamtes und
vier Richterinnen und Richtern.7

 Das Bezirksgericht Gelterkinden besteht aus einer Gerichtskammer mit einem5

teilamtlichen Präsidium mit einem Pensum von 30 Prozent eines Vollamtes und
vier Richterinnen und Richtern.8

 Das Bezirksgericht Waldenburg besteht aus einer Gerichtskammer mit einem6
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teilamtlichen Präsidium von 40 Prozent eines Vollamtes und vier Richterinnen
und Richtern.1

§ 4 Strafgericht2

Das Strafgericht besteht aus sechs vollamtlichen Präsidien und insgesamt 201 

Richterinnen und Richtern.3

 Das Strafgericht ergänzt sich aus den Richterinnen und Richtern des Jugend-2

gerichts.4

§§ 5 und 65

§ 7 Steuer- und Enteignungsgericht

 Die Abteilung Steuergericht des Steuer- und Enteignungsgerichts besteht aus1

einer Gerichtskammer mit einem teilamtlichen Präsidium von 50 Prozent eines
Vollamtes und acht Richterinnen und Richtern.

 Die Abteilung Enteignungsgericht des Steuer- und Enteignungsgerichts besteht2

aus einer Gerichtskammer mit einem teilamtlichen Präsidium von 50 Prozent
eines Vollamtes und vier Richterinnen und Richtern.

C. Schlussbestimmungen

§ 8 Aufhebung bisherigen Rechts

Das Dekret vom 15. Mai 1997  betreffend die Zahl der Gerichtskammern und der6

Gerichtsmitglieder wird aufgehoben.

§ 8a Übergangsregelung im Hinblick auf die Schweizerische7

Strafprozessordnung8

Das Verfahrensgericht in Strafsachen besteht bis zu seiner Auflösung (§ 157 der
Kantonsverfassung ) aus einer Gerichtskammer mit einem teilamtlichen Präsidi-9

um mit einem Pensum von höchstens 20 Prozent eines Vollamts und vier Richte-
rinnen und Richtern.

§ 9 Inkrafttreten

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten .10

Vademekum

Erlasstitel Dekret zum Gesetz über die Organisation der Gerichte 

(Gerichtsorganisationsdekret, GOD)

SGS-Nr. 170.1

GS-Nr. 34.0216

Erlassdatum 22. Februar 2001 (Traktandum 3; Landratsgeschäft 2000/090)

In Kraft seit 1. April 2002

> Übersicht Systematische Gesetzessammlung des Kantons BL

Hinweis: Die Links führen in der Regel zum Landratsprotokoll (2. Lesung),
woselbst weitere Links auf die entsprechende Landratsvorlage, auf den Kommis-
sionsbericht an den Landrat und das Landratsprotokoll der 1. Lesung zu finden
sind. > Mehr

Änderungen / Ergänzungen / Aufhebungen (chronologisch absteigend)

Datum GS-Nr. In Kraft seit Bemerkungen

23.09.2010 37.256 01.01.2011 mit EG ZPO

12.03.2009 37.85 01.01.2011 mit EG StPO; u.a. Erlasstitel geändert

12.11.2009 36.1233 01.04.2010 Änderung von § 4 Abs. 1 tritt am
1.1.2011 in Kraft

12.03.2009 36.1043 12.03.2009 Traktandum 5

08.05.2008 36.654 01.01.2009

08.05.2008 36.654 08.05.2008

22.09.2005 35.663 01.04.2006

08.12.2004 35.374 01.01.2005

http://www.baselland.ch/teil_1-htm.281378.0.html#2000-090
http://www.baselland.ch/tra2001-02-22-htm.287712.0.html
http://www.bl.ch/lex
http://www.baselland.ch/tips-sgs-htm.275559.0.html
http://www.baselland.ch/03-htm.313711.0.html
http://www.baselland.ch/05-htm.311008.0.html
http://www.baselland.ch/04-htm.311993.0.html
http://www.baselland.ch/tra2009-03-12-htm.310991.0.html
http://www.baselland.ch/07-htm.309438.0.html
http://www.baselland.ch/07-htm.309438.0.html
http://www.baselland.ch/06-htm.277761.0.html
http://www.baselland.ch/teil_4-htm.278526.0.html
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